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Gebührenordnung 2011

BDR-Ausweis
1,60 €

Mitgliederbeitrag: (pro Jahr)
Ordentliche Mitglieder (über 18 Jahre) 8,70 €
Jugendliche (15-18 Jahre) 6,70 €
Schüler (bis 14 Jahre) 5,20 €
Familienmitglieder (inaktiv) 4,60 €
Einzelmitglied (Beitrag einschließlich Tretradversicherung) 76,00 €

Beiträge an die Bezirke sind in der Gebührenordnung des jeweiligen Bezirks festgelegt

Private Tretradversicherung über Gerling Konzern
2,60 €

Bearbeitungsgebühr
1. Meldung und Lieferung 5,70 €
jede weitere Meldung und Lieferung 2,10 €
Mahngebühr (Zahlungsziel 6 Wochen) 5,00 €

Vergütungen bei Vereinsjubiläen
Pro Jahr für 25, 50, 75 100 Jahre 1,50 €
Bei Jubiläumsfeiern 60, 70, 80, 90 Jahre, pauschal 50,00 €

Vergütung für Deutsche Meisterschaften (nur bis zur Juniorenklasse)
1. Platz Einzelwettbewerb 100,00 €
2. Platz Einzelwettbewerb 50,00 €
3. Platz Einzelwettbewerb 25,00 €

1. Platz Mannschaftswertung 180,00 €
2. Platz Mannschaftswertung 120,00 €
3. Platz Mannschaftswertung 60,00 €

Ausbildungszuschuss 100,00 €

Bei der Aus- und Weiterbildung für Übungs-, Organisationsleiter und Trainer wird die Grund-
gebühr nur bezuschusst, wenn die Prüfung mit Erfolg bestanden wurde und der Übungs-
leiter danach innerhalb 2 Jahren im Verband oder einem Verbandsangehörigem Verein die
mind. Zahl der Übungsstunden nachweisen kann. Nach dieser Zeit wird der Zuschuss zur
Grundgebühr ausgezahlt.

Gebührenordnung für Vorstandsmitglieder und Trainer

Kilometerpauschale pro km
bei einer Person im Fahrzeug 0,20 €
für jede mitfahrende Person pro km Mitfahrstrecke 0,02 €

Tagessätze
Bis 6 Stunden Abwesenheit 8.00 €
6 bis 12 Stunden Abwesenheit 13,00 €
Mehr als 12 Stunden Abwesenheit 18,00 €

Übernachtungen lt. Beleg, jedoch ist die optimale Möglichkeit zu nutzen

Radsport-Verband Rheinland e.V.
Mitglied im Sportbund Rheinland e.V. und Radsportverband Rheinland-Pfalz e.V.


